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Ubersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den Entwurf einer Anderung des
Gesetzes iiber die Luzerner Polizei betreffend verdeckte Ermittlung und verdeckte
Fahndung im Vorfeld von Strafverfahren. Damit kommt der Regierungsrat dem Auf-
trag nach, der ihm mit der am 7. Dezember 2010 erheblich erklirten Motion M 753 von
Michael Zeier iiber die Weiterfiihrung priventiver verdeckter Ermittlungen erteilt
wurde.

Anfang 2011 ist die Schweizerische Strafprozessordnung in Kraft getreten, und das
Bundesgesetz iiber die verdeckte Ermittlung wurde aufgehoben. Die verdeckte Ermitt-
lung ist seither nur noch bei Verdacht auf eine bereits begangene Straftat und damit im
Rahmen eines Strafverfahrens vorgesehen. Damit die Polizei zur Verhinderung einer
Straftat bereits im Vorfeld eines Strafverfahrens verdeckt titig werden kann, ist eine
klare gesetzliche Grundlage im kantonalen Recht zu schaffen.

Von Bedeutung sind verdeckte Operationen der Polizei insbesondere bei Chatroom-
Ermittlungen. Laut Auskunft von Expertinnen und Experten dauert es durchschnittlich
nur gerade drei Minuten ab Beginn des Chats, bis eine Person mit pidosexuellen
Neigungen versucht, in einem speziell fiir Kinder und Jugendliche eingerichteten Chat-
room mit diesen in Kontakt zu kommen und das Gesprich auf sexuelle Themen zu
lenken. Daneben werden verdeckte Operationen beispielsweise auch bei der Bekimpfung
von Betdubungsmitteldelikten, Delikten im Sexmilieu und Hehlerei im Kunsthandel
vorgenommien.

Im Gesetz iiber die Luzerner Polizei wird die gesetzliche Grundlage geschaffen,
damit die Polizei bereits im Vorfeld eines Strafverfahrens verdeckt titig werden kann.
Gestiitzt auf die parlamentarische Initiative Jositsch betreffend Prizisierung des An-
wendungsbereichs der Bestimmungen iiber die verdeckte Ermittlung, die zurzeit im
eidgendssischen Parlament beraten wird, und die Empfehlungen der Konferenz der
Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) wird eine ge-
setzliche Grundlage fiir die verdeckte Fahndung und die verdeckte Ermittlung im Vor-
feld von Strafverfahren vorgeschlagen. Die Definition der beiden Arten von verdeckten
Operationen der Polizei und das anwendbare Verfahren orientieren sich an der laufen-
den Anderung der Schweizerischen Strafprozessordnung. Der Geltungsbereich der
Schweizerischen Strafprozessordnung und damit auch derjenige der laufenden Ande-
rung der Schweizerischen Strafprozessordnung beschrinkt sich auf das Strafverfahren.
Fiir die Gesetzgebung im Vorfeld von Strafverfahren sind die Kantone zustindig.

Die verdeckte Fahndung bedarf als niederschwellige Form von verdeckten polizei-
lichen Operationen keiner richterlichen Genehmigung. Die verdeckte Ermittlung hin-
gegen muss vom Zwangsmassnahmengericht genehmigt werden und ist nur bei hin-
reichenden Anzeichen auf besonders schwere Straftaten zuldssig. Beide Arten von ver-
deckten polizeilichen Operationen dienen der Erkennung und Verhinderung von Straf-
taten.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrte Frau Présidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Thnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Anderung des Gesetzes
iiber die Luzerner Polizei betreffend verdeckte Ermittlung und verdeckte Fahndung
im Vorfeld von Strafverfahren.

1 Ausgangslage
1.1 Parlamentarische Vorstosse

Ihr Rat hat am 7. Dezember 2010 die Motion M 753 von Michael Zeier tiber die Weiter-
fiihrung praventiver verdeckter Ermittlungen erheblich erkldrt. Mit der Motion
wurde unser Rat beauftragt, Gesetzesgrundlagen zu schaffen, damit die Strafverfol-
gungsbehorden auch weiterhin verdeckt ermitteln konnen, bevor eine schwere Straftat
begangen wird. Begriindet wurde diese Forderung damit, dass mit dem Inkrafttreten
der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) am
1.Januar 2011 die Moglichkeit der verdeckten Ermittlung bei einer voraussichtlichen,
noch nicht begangenen Straftat wegfalle. Dies mache insbesondere die Aufklirung
von sexuellen Handlungen mit Kindern schwieriger, da in Chatrooms, wo hiufig die
Kontaktaufnahme mit Kindern geschehe, nicht mehr vorgédngig ermittelt werden
konne. Am 23. November 2010 hat unser Rat die Anfrage A 745 von Romy Odoni
iiber die praventive verdeckte Ermittlung beantwortet. Die Fragestellerin erachtete
eine Regelung dieser Frage im kantonalen Polizeigesetz fiir unzweckmissig, da sich
die Internetkriminellen nicht an Kantonsgrenzen halten wiirden. Vorzuziehen sei
eine Losung auf Bundesebene.

Mit dem vorliegenden Entwurf wird der durch die Motion M 753 erteilte Auftrag
erfiillt.

1.2 Verdeckte Ermittlung und andere verdeckte
polizeiliche Operationen

Urspriinglich wurde unter verdeckter Ermittlung das Kniipfen von Kontakten zu ver-
dichtigen Personen verstanden, die darauf abzielen, die Begehung einer strafbaren
Handlung festzustellen und zu beweisen. Verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler
durften sich rollenadédquat verhalten, nicht aber durch eigene Einflussnahme die Tat-
bereitschaft wecken oder zu strafbarem Verhalten verleiten. Der Ermittler oder die
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Ermittlerin konnte mit einer Legende, das heisst mit falschen Urkunden zur Her-
stellung einer falschen Identitdt, ausgestattet sein (vgl. Botschaft des Bundesrates
vom 1. Juli 1998 zum Bundesgesetz iiber die verdeckte Ermittlung vom 20. Juni 2003
[BVE; Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2004, S. 1409], Bundesblatt 1998,
S. 4283).

Die Rechtslehre setzte bis zu einem noch niher zu erldauternden Leiturteil des
Bundesgerichts im Jahr 2008 voraus, dass fiir die verdeckte Ermittlung im Sinn des
BVE ein gewisses Mass an Tduschungsaufwand betrieben wird und dass der Einsatz
auf eine gewisse Dauer ausgelegt ist. So fielen nach der urspriinglichen Praxis Chat-
room-Ermittlungen nicht unter die verdeckte Ermittlung im Sinn des BVE, sondern
unter die niederschwelligere Kategorie der verdeckten Fahndung (vgl. Daniel Jositsch/
Angelika Murer Mikoldsek: Wenn polizeiliche Ermittler im Chatroom in Teufels
Kiiche kommen — oder wie das Bundesgericht neue Probleme geschaffen hat, in:
AJP/PJA 2/2011, S. 182, mit zahlreichen Hinweisen auf weitere Literatur).

Das Bundesgericht stellte im erwédhnten Leiturteil fest, dass mangels einer klaren,
abweichenden Regelung im Gesetz im Zweifelsfall davon auszugehen sei, dass jedes
Ankniipfen von Kontakten mit einer verdichtigen Person zu Ermittlungszwecken
durch einen nicht als solchen erkennbaren Polizeiangehorigen bereits eine verdeckte
Ermittlung darstelle. Massgebend sei nicht der betriebene Tauschungsaufwand, son-
dern der Umstand, dass der Verdichtige iiberhaupt getduscht werde, weil der mit ihm
zu Ermittlungszwecken kommunizierende Polizeiangehorige nicht als solcher er-
kennbar sei (BGE 134 IV 266 E. 3.7 S. 277). Demnach handelt es sich beispielsweise
bei den Chatroom-Ermittlungen um verdeckte Ermittlung. Dabei loggt sich ein
Polizist mithilfe eines sogenannten Nicknames (z.B. manuela_13) in einem Chatroom
im Internet ein und erweckt dadurch den Eindruck, er sei ein minderjédhriges Kind.
Erfahrungsgemaiss lenken in den speziell fiir Kinder und Jugendliche eingerichteten
Chat-Riaumen Erwachsene mit padosexuellen Neigungen den Dialog durchschnitt-
lich innert drei Minuten nach dem Beginn des Chats auf sexuelle Themen und lassen
ihr Interesse an einem Treffen erkennen. Erscheint der Chatpartner zum vereinbarten
Treffen, begegnet er nicht wie erwartet einem Kind, sondern erwachsenen Personen,
die sich sogleich als Polizeiangehorige zu erkennen geben.

Von der verdeckten Ermittlung ist die Observation zu unterscheiden, welche das
gezielte Beobachten von Vorgiangen an offentlichen und allgemein zugénglichen
Orten umfasst. Eine Kommunikation iiber irgendein Medium mit der verdéchtigen
Person erfolgt bei der Observation nicht (Tanja Knodel, in: Basler Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Basel 2011, nachfolgend: BSK StPO, N 10 zu
Art. 286). Um Observation handelt sich beispielsweise, wenn die Polizeiangehorigen
nicht selbst an der Kommunikation im oben erwihnten Chat teilnehmen, sondern die
Kommunikation im Chat zwischen Dritten lediglich mitverfolgen und sich dabei ge-
zielt auf bestimmte Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzentrieren (BGE 134 TV 266
E.3.8.2 S.278).

Ebenfalls von der verdeckten Ermittlung abzugrenzen ist die verdeckte Fahndung.
Verdeckte Fahnderinnen und Fahnder sind nicht offen ermittelnde Polizeiangehorige,
welche einen kurzen verdeckten Einsatz durchfiihren, ohne sich einer iiberpriifbaren
Legende zu bedienen. Dabei kommen sie auch direkt in Kontakt mit Straftiterinnen



oder Straftidtern und schliessen Scheingeschifte ab, beispielsweise wenn ihnen Diebes-
gut oder Betdubungsmittel angeboten werden. Die verdeckte Fahndung ist nach neuerer
Rechtsprechung bis zum Vorliegen einer anderslautenden Gesetzesbestimmung der
verdeckten Ermittlung gleichgestellt (Jositsch/Murer Mikolasek, a.a.O., S. 182).

1.3 Die neue Situation nach Inkraftireten der StPO

Bisher waren die Voraussetzungen fiir die verdeckte Ermittlung im Rahmen und im
Vorfeld von Strafverfahren im BVE geregelt. Dieses ermoglichte allen Polizeikorps
von Bund und Kantonen, bereits im Vorfeld von Strafverfahren verdeckte Ermittlun-
gen durchzufiihren, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen der Verdacht bestand, dass
voraussichtlich besonders schwere Straftaten begangen wiirden. Daneben regelte das
BVE verdeckte Ermittlungen hinsichtlich bereits begangener Straftaten. Zudem ging
man aufgrund der Niederschwelligkeit von verdeckten Fahndungen davon aus, dass
diese im allgemeinen Polizeiauftrag enthalten seien und somit keine ausdriickliche
gesetzliche Grundlage fiir verdeckte Fahndungen notig sei.

Durch das Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011 und deren Artikel 286-298
wurde das BVE vollstidndig aufgehoben. Die neue Regelung entspricht nur teilweise
der bisherigen. Von grosser Bedeutung ist, dass verdeckte Ermittlungen gemiss dem
Anwendungsbereich der StPO — némlich der Strafverfolgung — nur noch beim Ver-
dacht auf eine bereits begangene Straftat zuléssig sind. Damit fiel die Rechtsgrund-
lage fiir verdeckte Ermittlungen im Vorfeld von Straftaten weg. Nach Meinung des
Bundes konnte dieser auch gar keine entsprechenden Gesetzesgrundlagen schaffen,
da es sich dabei nicht um Massnahmen des Strafprozessrechts handelt, zu dessen
Regelung der Bund nach Artikel 123 Absatz 1 der Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101) befugt ist. Vielmehr geht es um
Handlungen vor einem Strafverfahren, die der Verhinderung oder Erkennung einer
moglichen Straftat dienen, wofiir die notwendige Grundlage im kantonalen Polizei-
recht zu schaffen ist. Damit sich nicht Schwierigkeiten ergeben, wenn Erkenntnisse
aus praventiven polizeilichen Massnahmen in einem Strafverfahren verwertet werden
sollen, ist sicherzustellen, dass die Regelungen im Strafprozessrecht und im Polizei-
recht aufeinander abgestimmt sind (Bericht der Kommission fiir Rechtsfragen des
Nationalrates vom 3. Februar 2012 zur Parlamentarischen Initiative betreffend Prizi-
sierung des Anwendungsbereichs der Bestimmungen iiber die verdeckte Ermittlung,
nachfolgend: Bericht RK NR, Bundesblatt 2012, S. 5596 f.). Nach dem Bundesgericht
fallen verdeckte polizeiliche Operationen zur Verhinderung von Straftaten ebenfalls
unter den Regelungsbereich der kantonalen Polizeigesetzgebung (BGE 134 IV 266
E.4.1.1 S.280).

Das Problem verschérfte sich aufgrund der jiingsten Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zusétzlich, da die verdeckte Fahndung neu der verdeckten Ermittlung gleich-
gestellt ist. Es fehlt somit an einer gesetzlichen Grundlage fiir simtliche verdeckte
Operationen im Vorfeld eines Strafverfahrens.
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1.4 Lésungsansdtze auf Bundesebene
und in anderen Kantonen

Auf Bundesebene sind Bestrebungen weit fortgeschritten, dass in der StPO der An-
wendungsbereich der Bestimmungen iiber die verdeckte Ermittlung prazisiert und
entsprechend enger gefasst wird. Dies wurde mit einer parlamentarischen Initiative
kurz nach dem erwihnten Leiturteil des Bundesgerichts gefordert (vgl. Kap. 1.2; par-
lamentarische Initiative Nr. 08.458, eingereicht von Daniel Jositsch am 29. September
2008; nachfolgend: parlamentarische Initiative Jositsch). Die zustdndige Kommission
fiir Rechtsfragen des Nationalrates verfolgt mit der zur Umsetzung der parlamentari-
schen Initiative Jositsch ausgearbeiteten Gesetzesdnderung zwei Ziele: Einerseits soll
in der StPO klar definiert werden, welche Ermittlungsmassnahmen unter den Begriff
der verdeckten Ermittlung fallen. Als verdeckte Ermittlungen sollen nur Tatigkeiten
gelten, die in nicht unerheblicher Weise in die Rechtsposition der Zielperson eingrei-
fen. Andererseits ist fiir weniger einschneidende Ermittlungshandlungen, bei denen
Angehorige der Polizei, die nicht als solche erkennbar sind, mit Zielpersonen direkt
in Kontakt kommen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen (Bericht RK NR, Bundes-
blatt 2012, S. 5595). Gemeint ist damit die verdeckte Fahndung. Die Vorlage betrifft
jedoch nur die verdeckte Fahndung und die verdeckte Ermittlung in einem Strafver-
fahren, also nach begangener Straftat. Am 3. Februar 2012 nahm die Kommission fiir
Rechtsfragen des Nationalrates Kenntnis von den Ergebnissen des Vernehmlassungs-
verfahrens und nahm den Entwurf nach Vornahme geringfiigiger Korrekturen ein-
stimmig an. Der Bundesrat dusserte sich am 23. Mai 2012 zur Vorlage und beantragte
Zustimmung zum Antrag der Kommission fiir Rechtsfragen des Nationalrates (Bundes-
blatt 2012, S.5609). Der Nationalrat hat am 10. September 2012 als Erstrat die Vorlage
behandelt und die vorgeschlagene Anderung der StPO angenommen.

Acht Kantone haben inzwischen die notwendigen gesetzlichen Grundlagen fiir
praventive verdeckte polizeiliche Massnahmen geschaffen (Aargau, Bern, Obwalden,
Schwyz, Thurgau, Uri, Ziirich und Zug). In weiteren acht Kantonen sind entspre-
chende Gesetzgebungsarbeiten im Gang beziehungsweise in Vorbereitung. Es sind
dies neben dem Kanton Luzern die Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Glarus,
St. Gallen, Solothurn, Schaffhausen und Waadt (Bericht RK NR, Bundesblatt 2012,
S. 5597). Es sind zwei unterschiedliche Gruppen von gesetzlichen Regelungen zu er-
kennen. Diejenigen Kantone, die zuerst gesetzgeberisch titig wurden, namentlich
Aargau, Bern, Obwalden, Schaffthausen, Schwyz und Zug, haben sich am Wortlaut des
BVE beziehungsweise der StPO vor der beabsichtigten Anderung orientiert. Die An-
ordnung einer verdeckten (Vor-)Ermittlung bedarf in diesen Kantonen folglich einer
richterlichen Genehmigung. Fiir die verdeckte Fahndung gelten diesbeziiglich somit
die gleichen Regeln wie fiir die verdeckte Ermittlung.



Als Beispiel kann der Gesetzeswortlaut der Regelung im Kanton Schwyz angefiihrt
werden (Verordnung iiber die Kantonspolizei vom 22. Mirz 2000; SRSZ 520.110):

§9d Verdeckte Vorermittlung ausserhalb von Strafverfahren

1 Die Kantonspolizei kann zur Erkennung und Verhinderung von Straftaten eine ver-

deckte Vorermittlung anordnen, wenn:

a) hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu strafbaren Handlungen kommen
konnte;

b) die besondere Schwere oder Eigenart der in Betracht fallenden Straftat den Ein-
griff rechtfertigen und

¢) andere Massnahmen erfolglos geblieben sind, aussichtslos oder unverhéltnisméssig
erschwert wéren.

2 Als verdeckte Vorermittler diirfen nur Polizisten eingesetzt werden. Die Kantons-
polizei kann sie mit einer Legende ausstatten und ihnen auch im Falle der Befragung
als Auskunftsperson oder Zeuge im Strafverfahren Anonymitét zusichern.

3 Der Einsatz eines verdeckten Vorermittlers bedarf der Genehmigung durch das
Zwangsmassnahmengericht. Das Genehmigungsverfahren richtet sich sinngemdiss
nach der Schweizerischen Strafprozessordnung.

4 Fiir tatverdachtsbezogene Ermittlungen bleiben die strafprozessualen Bestimmun-
gen vorbehalten.

Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
(KKJPD) prisentierte an ihrer Frithjahrsversammlung im April 2011 eine Muster-
16sung (nachfolgend: Musterlosung KKJPD) fiir die Regelungen in den Kantonen.
Die Musterlosung KKJPD wurde von einer Expertengruppe, bestehend aus den
Direktoren des Bundesamtes fiir Justiz und des Bundesamtes fiir Polizei, dem ersten
Staatsanwalt des Kantons St. Gallen und dem Generalsekretar der KKJPD, ausge-
arbeitet. Sie sieht aus rechtsstaatlichen Griinden vor, dass es vor Eroffnung eines
Strafverfahrens keine verdeckten Ermittlungen geben solle. Stattdessen brauche es
fiir die Zeit vor Eroffnung eines Strafverfahrens Regeln fiir die verdeckte Fahndung.
Die kantonalen Bestimmungen miissten auf die Regelungen auf Bundesebene abge-
stimmt sein, weil polizeiliche verdeckte Fahndungen normalerweise in ein Straf-
verfahren miindeten. Die Musterlosung KKJPD wurde insbesondere vonseiten der
Polizei heftig kritisiert. Die Bediirfnisse der Polizei konnten allein mit einer Regelung
der verdeckten Fahndung nicht abgedeckt werden. In den Polizeigesetzen sei folglich
auch eine Grundlage fiir die verdeckte Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren zu
schaffen. Der Vorstand der KKJPD hat sich daraufhin erneut mit der Thematik be-
fasst und seine Meinung gedndert. Er hélt inzwischen beide Auffassungen fiir vertret-
bar (Regelung nur der verdeckten Fahndung sowie Regelung der verdeckten Fahn-
dung und der verdeckten Ermittlung). Die KKJPD hat die Kantone mit Schreiben
vom 18. Juli 2011 aufgefordert,im kantonalen Recht in jedem Fall eine Regelung tiber
die verdeckte Fahndung zu schaffen. Es soll aber den einzelnen Kantonen iiberlassen
werden, ob sie auch die praventive verdeckte Ermittlung zulassen wollen. Falls sie dies
tun, sollten sie nach Auffassung des Vorstands und der konsultierten Experten eine
richterliche Genehmigung vorsehen und den Deliktekatalog der StPO iibernehmen.



2 Gesetzgebungsarbeiten im Kanton Luzern

2.1 Vorgehen

Um der Polizei zu ermoglichen, verdeckte Operationen durchzufiihren, bereits bevor
Straftaten begangen werden, ist im Gesetz iiber die Luzerner Polizei vom 27. Januar
1998 (SRL Nr. 350) die dafiir erforderliche gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Im Februar 2011 hat das Justiz- und Sicherheitsdepartement den Entwurf einer
Anderung des Gesetzes iiber die Luzerner Polizei ausgearbeitet. Nach dem damaligen
Wissensstand vermochte die Regelung der verdeckten Vorermittlung analog den Re-
gelungen in den Kantonen Aargau, Bern, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz und Zug
am ehesten zu iiberzeugen. Die Anderung der StPO war noch zu wenig weit fort-
geschritten, als dass auf sie hitte Riicksicht genommen werden konnen. Die Muster-
16sung KKJPD lag ebenfalls noch nicht vor. Folglich enthielt der Entwurf eine gesetz-
liche Grundlage iiber die verdeckte Vorermittlung mit richterlichem Genehmigungs-
vorbehalt. Dieser wurde im Mérz 2011 im Sinn einer Vorvernehmlassung dem Ober-
gericht, dem Zwangsmassnahmengericht, der Luzerner Polizei und der Staatsanwalt-
schaft zur Stellungnahme unterbreitet. Das Obergericht, das Zwangsmassnahmenge-
richt und die Luzerner Polizei waren einverstanden mit der Vorlage. Die Luzerner
Polizei war der Ansicht, nur mit einer Regelung der verdeckten Fahndung allein — wie
von der KKJPD inzwischen vorgeschlagen — wiirde sie in ihrer Arbeit iibermissig
eingeschriankt. Die Staatsanwaltschaft sprach sich gegen die Vorlage aus. Es reiche
aus, wenn auf kantonaler Ebene die verdeckte Fahndung geregelt werde. Am 6. Juni
2011 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter des Departementssekretariates des Justiz-
und Sicherheitsdepartementes, der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei der
Luzerner Polizei zu einer Besprechung in dieser Angelegenheit. Fazit der Bespre-
chung war, dass — analog dem sich inzwischen in der Vernehmlassung befindenden
Anderungsentwurf auf Bundesebene — eine gesetzliche Grundlage fiir die verdeckte
Fahndung und die verdeckte Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren geschaffen
werden sollte. In der Folge wurde eine Regelung der verdeckten Fahndung und der
verdeckten Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren ausgearbeitet und am 4. Juli
2011 der Kommission Justiz und Sicherheit (JSK) Thres Rates vorgestellt. Die in der
JSK vertretenen Parteien erhielten Gelegenheit, sich zum weiteren Vorgehen — insbe-
sondere in zeitlicher Hinsicht — zu dussern.

Die CVP, die Griinliberalen und die FDP haben sich fiir ein paralleles Vorantrei-
ben des kantonalen Gesetzgebungsverfahrens im zeitlichen Einklang mit dem Ge-
setzgebungsverfahren auf Stufe Bund ausgesprochen. Im Detail heisst das fiir die
Griinliberalen, dass die 2. Beratung der kantonalen Gesetzesdnderung erst dann
stattfinden soll, wenn die eidgenossischen Rite die Anderung der StPO bereits be-
schlossen haben, und fiir die FDP, dass die Gesetzesidnderung auf Stufe Kanton nicht
vor derjenigen auf Stufe Bund in Kraft treten soll. Die Griinen und die SVP sind der
Meinung, dass Gesetzgebungsarbeiten auf Stufe Kanton iiberhaupt erst begonnen
beziehungsweise weitergefiihrt werden sollen, wenn die Anderung der StPO in Kraft
getreten ist und sich allenfalls zeigt, dass diese ungeniigend ist. Lediglich die SP hat



sich dafiir ausgesprochen, die Gesetzgebungsarbeiten auf Stufe Kanton unabhingig
vom Stand der Gesetzgebungsarbeiten auf Stufe Bund weiterzutreiben.

Damit ist die Mehrheit der in der JSK vertretenen Parteien der Meinung, das
kantonale Gesetzgebungsverfahren solle nicht schneller als dasjenige beim Bund
vorangetrieben werden. Aus diesem Grund haben wir noch im Sommer 2011 eine
Vernehmlassungsvorlage vorbereitet, aber mit der Ausarbeitung der Botschaft zuge-
wartet, bis der Nationalrat als Erstrat im September 2012 die Vorlage auf Bundes-
ebene beraten hat.

2,2 Vernehmlassungsverfahren

Am 8. September 2011 haben wir den Entwurf einer Anderung des Gesetzes iiber die
Luzerner Polizei betreffend verdeckte Ermittlung und verdeckte Fahndung im Vor-
feld von Strafverfahren bis zum 7. November 2011 in die Vernehmlassung gegeben.
Zur Vernehmlassung wurden alle im Kantonsrat vertretenen politischen Parteien, die
Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern, der Luzerner Anwaltsverband, der
Verein Pikett Strafverteidigung Luzern, der Verband Luzerner Gemeinden (VLG),
das Obergericht und das Verwaltungsgericht, die Departemente und die Staatskanzlei,
die Luzerner Polizei sowie die Staatsanwaltschaft eingeladen.

Von den zwolf eingegangenen Vernehmlassungen haben sich neun zustimmend
zur Vorlage gedussert, zwei Adressatinnen (Griine und SVP) haben die Vorlage abge-
lehnt, und eine Adressatin (SP) hat neben der grundsitzlichen Zustimmung grossere
Vorbehalte gedussert.

Die Griinen und die SVP halten eine kantonale Regelung fiir unnétig, weil der
Bund innerhalb absehbarer Zeit die verdeckte Ermittlung und die verdeckte Fahndung
neu regeln werde. Diese Meinung vertraten wir anfanglich bei der Beantwortung der
Motion M 753 ebenfalls. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass die Regelung des Bundes
nur die verdeckte Ermittlung und die verdeckte Fahndung innerhalb eines Strafver-
fahrens, also nach begangener Straftat, betrifft. Die zu schaffende kantonale Rege-
lung soll fiir verdeckte Operationen der Polizei im Vorfeld von Strafverfahren gelten.
In diesem Bereich sind nach der sich mittlerweile gefestigten Meinung des Bundes
ausschliesslich die Kantone aufgrund ihrer Polizeihoheit fiir eine Regelung zustiandig.

Die Vorbehalte der SP betreffen die fehlende Genehmigung durch eine richter-
liche Instanz bei der verdeckten Fahndung. Daneben wird eine Genehmigung der
verdeckten Fahndung durch eine richterliche Instanz — allerdings in weniger deutlicher
Form - auch durch die Griinliberalen und das Obergericht angeregt. Dazu ist anzu-
merken, dass auf Bundesebene bei der verdeckten Fahndung ebenfalls keine Geneh-
migung durch das Zwangsmassnahmengericht vorgesehen ist. Die kantonale Rege-
lung sollte mit derjenigen des Bundes im Einklang stehen. Uberdies ist zu bedenken,
dass eine Genehmigungspflicht durch das Zwangsmassnahmengericht bei der ver-
deckten Fahndung nicht zweckmaéssig wére und die Polizei in ihrer Arbeit zu stark
behindern wiirde. Ziel der Anderungen auf kantonaler und auf Bundesebene ist es
denn auch, fiir die niederschwellige verdeckte Fahndung ein einfacheres Prozedere zu
schaffen.
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2.3 Grundziige der Vorlage

Das Gesetz iiber die Luzerner Polizei soll so gedndert werden, dass zum einen eine

gesetzliche Grundlage fiir die verdeckte Ermittlung und die verdeckte Fahndung im

Vorfeld von Strafverfahren geschaffen wird und zum andern der Begriff der verdeckten

Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren — analog der Regelung in der StPO — eng

definiert wird. Dadurch wird der Anwendungsbereich der verdeckten Ermittlung auf

jene Fille beschriankt, die auch das BVE zu regeln beabsichtigte. Die verdeckte Er-
mittlung und die verdeckte Fahndung unterscheiden sich wie folgt voneinander:

— Verdeckte Ermittlerinnen und verdeckte Ermittler werden immer mit einer durch
Urkunden abgesicherten Legende ausgestattet. Dagegen tduschen verdeckte
Fahnderinnen und Fahnder zwar auch iiber ihre wahre Identitit oder Funktion
hinweg oder legen diese nicht offen, bedienen sich dabei aber bloss einfacher
Liigen und Tduschungen. Beispielsweise machen sie unwahre Angaben iiber ihr
Geschlecht,ihr Alter und ihren Wohnort oder verwenden vor allem in Chat-Rdumen
einen Nickname.

— Eine verdeckte Ermittlung ist in der Regel auf eine lingere Dauer ausgerichtet,
das heisst auf mehrere Monate, die es erlaubt, in ein kriminelles Umfeld einzu-
dringen und mit der Zielperson ein eigentliches Vertrauensverhiltnis aufzubauen.
Dazu kniipfen verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler gezielt und aktiv Kontakte
mit der Zielperson. Verdeckte Fahndung dagegen erfolgt im Rahmen kurzer Ein-
sitze (z.B. beim Drogenscheinkauf bei Kleindealern), und die Fahnderinnen und
Fahnder verhalten sich zuriickhaltend und bauen kein eigentliches Vertrauens-
verhiltnis auf.

— Als verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler konnen nicht nur Polizeiangehorige,
sondern auch voriibergehend beauftragte Privatpersonen eingesetzt werden. Bei
der verdeckten Fahndung ist allein der Einsatz von Polizeiangehorigen zuldssig.
Verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern kann mit Genehmigung des Zwangs-
massnahmengerichts zugesichert werden, dass ihre wahre Identitdt auch nach
dem Einsatz im Verfahren (insbesondere bei Einvernahmen als Zeuginnen oder
Zeugen) nicht offengelegt wird. Verdeckte Fahnderinnen und Fahnder erscheinen
nach Abschluss des Einsatzes im Verfahren unter der wahren Identitit und konnen
mit der beschuldigten Person offen konfrontiert werden (Bericht RK NR, Bundes-
blatt 2012, S. 5595 £.).

Vorteile der vorgeschlagenen Losung sind zum einen die Kongruenz mit den Bestim-

mungen auf Bundesebene, was besonders wichtig ist, weil verdeckte praventive poli-

zeiliche Operationen hiufig in ein Strafverfahren miinden. Zum andern ermoglicht
sie der Polizei je nach bevorstehender Straftat, situativ die passende Art von verdeck-
ten Operationen zu wéhlen, wobei bei der verdeckten Fahndung hervorzuheben ist,
dass die administrativen Hiirden in diesem Fall geringer sind als bei der verdeckten

Ermittlung. Es wére nicht zweckmassig, fiir samtliche polizeilichen Operationen das

aufwendige Verfahren der verdeckten Ermittlung fiir anwendbar zu erkliren. Die

von der KKJPD anfinglich gedusserten rechtsstaatlichen Bedenken, die gegen die
verdeckte Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren sprechen, teilen wir nicht, und
sie sind unbegriindet. Einerseits miissen verdeckte Ermittlungen vom Zwangsmass-
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nahmengericht genehmigt werden, andererseits zeigt das Beispiel Deutschland, wo
Grundrechte allgemein stark gewichtet werden, dass unter Einhaltung von gewissen
Verfahrensbestimmungen durchaus auch im Vorfeld von Strafverfahren ohne rechts-
staatliche Bedenken mithilfe verdeckter Ermittlung gearbeitet werden kann. Schliess-
lich ist darauf hinzuweisen, dass die verdeckte Fahndung und die verdeckte Ermitt-
lung im Vorfeld von Strafverfahren nicht auf die Bekdmpfung der Internetkriminalitét
durch Téaterinnen und Téter mit paddosexuellen Neigungen beschrénkt werden soll. Es
wire nicht sinnvoll, einen Kriminalitdtsbereich beziiglich praventiver Moglichkeiten
der Polizei gesondert zu behandeln.

3 Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die Vorlage hat keine unmittelbaren finanziellen und personellen Auswirkungen. Es
wird lediglich eine gesetzliche Grundlage fiir verdeckte polizeiliche Operationen im
Vorfeld von Strafverfahren geschaffen. Der Entscheid, ob verdeckte Fahndungen und
verdeckte Ermittlungen auch wirklich eingesetzt werden, ist immer wieder aufs Neue
durch die Luzerner Polizei zu féllen. Falls verdeckte Ermittlungen angeordnet werden,
fithrt dies zu einem gewissen Mehraufwand beim Zwangsmassnahmengericht, der
sich aber in Grenzen halten diirfte. Die Luzerner Polizei hat bisher aus personellen
und finanziellen Griinden auf verdeckte Operationen im Internet verzichtet. Sie ist in
konkreten Verdachtslagen aktiv geworden, wofiir die gesetzlichen Grundlagen be-
reits frither vorhanden waren und immer noch sind. Soweit diese Praxis weitergefiihrt
wird, hat die Vorlage auch in diesem Bereich keine direkten finanziellen und perso-
nellen Auswirkungen.

4 Die Gesetzesdnderung im Einzelnen

§ 15a

Absatz 1

Die Legaldefinition der verdeckten Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren ist eng
an den vorgeschlagenen Wortlaut von Artikel 285a StPO gemass der Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Jositsch angelehnt, lediglich angepasst an die Besonder-
heiten der verdeckten Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren. Mit der vorgeschla-
genen Definition wird die verdeckte Ermittlung im Vergleich zur weiten Umschreibung
durch das Bundesgericht wieder enger gefasst und auf Konstellationen beschrénkt,
welche mit dem aufgehobenen BVE geregelt werden sollten. Verdeckte Ermittlung
ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Eindringen in ein kriminelles Milieu und den
Aufbau eines Vertrauensverhiltnisses zur Zielperson bezweckt. Zu diesem Zweck
werden die verdeckten Ermittlerinnen und Ermittler mit einer falschen Identitét aus-
gestattet, die durch entsprechende Urkunden (Identitédtspapiere, Kreditkarten, Aus-
weise usw.) abgesichert wird. Im Unterschied zum heutigen Recht (vgl. Kap. 1.2) ist
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die Ausstattung mit einer solchen Legende ein Begriffsmerkmal der verdeckten Er-
mittlung (Bericht RK NR, Bundesblatt 2012, S. 5598).

Als verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler konnen Angehorige der Polizei oder
Personen, die voriibergehend fiir polizeiliche Aufgaben angestellt sind, eingesetzt
werden. Dies entspricht im Wesentlichen Artikel 287 Absatz 1 StPO. Zwar wird in der
Regel das eigene Polizeipersonal dafiir eingesetzt. Es muss aber auch der Einsatz von
Angehorigen anderer Polizeikorps moglich sein, vor allem, wenn sie iiber eine Spezial-
ausbildung verfiigen. Héaufig eignen sich Polizistinnen und Polizisten schweizerischer
Abstammung nicht als verdeckte Ermittler, weil ausldndische Tétergruppierungen
meist in sich geschlossene Gesellschaften darstellen, in welche nur eigene Landsleute
eingeschleust werden konnen. Schliesslich sieht die StPO auch vor, Personen vor-
iibergehend mit der polizeilichen verdeckten Ermittlung zu beauftragen. Solche Per-
sonen ohne Polizeiausbildung konnen dann sinnvoll als verdeckte Ermittler einge-
setzt werden, wenn besondere Kenntnisse erforderlich sind, wie beispielsweise bei
der Bekdmpfung von Hehlerei mit Kunstwerken. Unabhéngig davon, ob es sich um
Angehorige eines Polizeikorps oder um von der Polizei beigezogene Dritte handelt,
wird mindestens ein auf gewisse Dauer angelegtes Arbeitsverhiltnis verlangt werden
miissen. Ein Auftragsverhiltnis zwischen Polizeikorps und verdecktem Ermittler
oder verdeckter Ermittlerin geniigt nicht (Knodel, BSK StPO, N 1 ff. zu Art. 287).

Im Unterschied zur verdeckten Ermittlung geméiss StPO dient die verdeckte Er-
mittlung im Vorfeld von Strafverfahren nicht zur Aufklédrung von besonders schweren
Straftaten, sondern zur Erkennung der Vorbereitung oder zur Verhinderung von be-
sonders schweren Straftaten. Dies ergibt sich aus dem Geltungsbereich der StPO res-
pektive des Gesetzes iiber die Luzerner Polizei.

Absatz 2

Verdeckte Ermittlungen im Vorfeld von Strafverfahren diirfen angesichts deren
Wichtigkeit nur vom Kommandanten oder der Kommandantin der Luzerner Polizei
angeordnet werden. Der Kommandant oder die Kommandantin kann diese Kompe-
tenz im Rahmen der Stellvertretungsregelungen delegieren.

Eine verdeckte Ermittlung soll geméss Absatz 2a nur dann angeordnet werden
konnen, wenn hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu einer in Artikel 286 Ab-
satz 2 StPO genannten Straftat kommen konnte. Mit dem Ausdruck «hinreichende
Anzeichen» wird klargestellt, dass die verdeckte Ermittlung nicht gestiitzt auf blosse
Mutmassungen oder Geriichte angeordnet werden darf. Vielmehr miissen deutliche
Anzeichen fiir die zu erwartende Begehung von Straftaten vorliegen. Von Anzeichen
und nicht von Verdacht wird hier gesprochen, weil die verdeckte Ermittlung im Vor-
feld von Strafverfahren zum einen frith einsetzen muss, um die gewiinschte Wirkung
erzielen zu konnen, und zum andern ein hinreichender Verdacht, der die Er6ffnung
eines Strafverfahrens nach sich ziehen wiirde, eben gerade noch nicht vorliegt. Im
Straftatenkatalog von Artikel 286 Absatz 2 StPO sind rund sechzig schwerere Straf-
taten des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)
und einzelne Straftaten aus weiteren Rechtsgebieten, beispielsweise der Auslidnder-
und der Betdubungsmittelgesetzgebung, aufgefiihrt.
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Als weitere Voraussetzung ist nach Absatz 2b erforderlich, dass die Schwere der
Straftat die verdeckte Ermittlung rechtfertigen muss. Diese Voraussetzung lehnt sich
an Artikel 286 Absatz 1b StPO an. Da die verdeckte Ermittlung ohnehin nur zuldssig
ist, wenn sich die hinreichenden Anzeichen auf die Begehung einer Tat geméss dem
Katalog in Artikel 286 Absatz 2 StPO bezieht, kann nicht jede solche Tat per se als
schwer im Sinn von Absatz 2b angesehen werden. Vielmehr muss es sich um eine Tat
handeln, welche im konkreten Einzelfall als schwer zu beurteilen ist. Es gilt also, vor
der Anordnung der verdeckten Ermittlung die Verhéltnismissigkeit einer allfélligen
verdeckten Ermittlung zu tiberpriifen und die Zuléssigkeit nicht allein anhand des
Deliktekatalogs zu bestimmen. Beispielsweise kann ein einfacher Diebstahl geméss
Artikel 139 StGB als nicht geniigend schwer fiir die Durchfiihrung einer verdeckten
Ermittlung erachtet werden, obwohl der Deliktekatalog diesen Tatbestand umfasst
(Knodel, BSK StPO, N 19 zu Art. 286).

Weiter ist fiir die Anordnung einer verdeckten Ermittlung nach Absatz 2c erfor-
derlich, dass andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen
sonst aussichtslos wiren oder unverhéltnismissig erschwert wiirden. Als Beispiele
anderer Massnahmen konnen zivile Polizeipatrouillen oder die Observation ange-
fithrt werden. Die Voraussetzungen orientieren sich an denjenigen der Anordnung
einer verdeckten Ermittlung im Strafverfahren (Art. 286 Abs. 1¢ StPO).

Absatz 3

Die verdeckte Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren ist ein schwerwiegender Ein-
griff in die Rechtssphire der betroffenen Person. Es ist deshalb geboten, entsprechend
der Regelung fiir die verdeckte Ermittlung in einem Strafverfahren (Art. 289 StPO),
in die Bestimmung einen Genehmigungsvorbehalt durch das Zwangsmassnahmen-
gericht aufzunehmen. Eine richterliche Genehmigung entschérft zudem das Problem,
dass die Schnittstelle zwischen der Ermittlung im Vorfeld eines Strafverfahrens und
der Ermittlung in einem Strafverfahren nicht immer ganz klar verlduft. Die Luzerner
Polizei hat den Antrag analog Artikel 289 Absatz 2 StPO innert 24 Stunden seit der
Anordnung zu stellen. Im Ubrigen sind aufgrund des allgemeinen Rechtsverweises von
Absatz 4 die Verfahrensbestimmungen fiir die Genehmigung gemaéss Artikel 289 StPO
sinngeméss anwendbar. Damit hat das Zwangsmassnahmengericht innert fiinf Tagen
seit Anordnung der verdeckten Ermittlung zu entscheiden, wobei unter anderem
auch eine vorldufige Genehmigung oder eine Genehmigung mit Auflagen méglich ist.
Die Genehmigung wird fiir hochstens zwolf Monate erteilt. Sie kann einmal oder
mehrmals um jeweils sechs Monate verldangert werden. Wird die Genehmigung nicht
erteilt, so ist der Einsatz der verdeckten Ermittlung umgehend zu beenden. Die
gewonnenen Erkenntnisse diirfen in diesem Fall nicht verwendet werden und sind
unverziiglich zu vernichten.

Absatz 4

Das Verfahren richtet sich sinngeméss nach den Artikeln 151 und 286-298 StPO. Die
Bestimmungen betreffen folgende Punkte: Anforderungen an die eingesetzten Perso-
nen, Legende und Zusicherung der Anonymitit, Genehmigungsverfahren, Instruk-
tion vor dem Einsatz, Fithrungsperson, Pflichten der verdeckten Ermittlerinnen und
Ermittler, zuldssige Einwirkung, Besonderheiten im Betdubungsmittelbereich, Vor-
zeigegeld, Zufallsfunde, Beendigung des Einsatzes und Mitteilung.
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Absatz 5

Falls sich im Rahmen einer verdeckten Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren ein
konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person ergibt, ist ein polizeiliches
Ermittlungsverfahren nach Artikel 306 StPO einzuleiten. Dabei wird die Schwelle
zwischen dem Vorermittlungsverfahren, mit dem Zweck einen Sachverhalt so weit
abzukléren, dass iiber die Eroffnung eines Ermittlungsverfahrens entschieden wer-
den kann, und dem Ermittlungsverfahren iiberschritten. Im Ermittlungsverfahren
sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Beat Rhyner, BSK StPO, N 9 zu
Art. 306). Uber schwere Straftaten und iiber andere schwerwiegende Ereignisse ist
die Staatsanwaltschaft zu informieren. Als schwere Straftaten gelten in der Praxis in
erster Linie Totungsdelikte, schwere Raubiiberfille, schwere Korperverletzungen,
Vergewaltigungen, Geiselnahmen sowie Sprengstoffdelikte. Zu den anderen schwer-
wiegenden Ereignissen gehoren namentlich Unfille mit Toten oder Schwerverletzten,
Brandfille, Explosionen mit grossem Schaden, schwere Fille von Umweltverschmut-
zung und Strahlengefihrdungen (Peter Riiegger, BSK StPO, N 2 zu Art. 307).

§15b

Absatz 1

Die verdeckte Fahndung im Vorfeld von Strafverfahren dient — wie auch die ver-
deckte Ermittlung gemiéss § 15a — der Erkennung der Vorbereitung von Straftaten
oder der Verhinderung von Straftaten. Bei der verdeckten Fahndung handelt es sich
um eine niederschwelligere polizeiliche Tétigkeit als bei der verdeckten Ermittlung.
In der Legaldefinition wird dies dadurch verdeutlicht, dass es sich bei verdeckten
Fahndungen nur um kurze Einsédtze handeln darf. Anders als bei der verdeckten Er-
mittlung diirfen als verdeckte Fahnderinnen und Fahnder ausschliesslich Polizeiange-
horige eingesetzt werden. Dies hingt damit zusammen, dass die verdeckte Fahndung
durch die Polizei selber angeordnet werden kann, ohne dass es einer richterlichen
Genehmigung bedarf. Diirften auch Privatpersonen eingesetzt werden, so konnte
deren Eignung nicht durch eine unabhéngige Instanz gepriift werden. Angesichts des
Umstands, dass sich deren Tatigkeit nicht auf das blosse Beobachten beschriankt, son-
dern sie auch mit Zielpersonen direkt in Kontakt treten, wire eine solche Regelung
problematisch. Unter den Begriff «Polizeiangehorige» fallen simtliche Mitarbeiten-
den der Polizei. Neben den ausgebildeten und vereidigten Polizistinnen und Polizis-
ten sind dies beispielsweise auch Mitarbeitende des kriminaltechnischen Dienstes
ohne polizeiliche Grundausbildung. Der Einsatz der verdeckten Fahnderinnen und
Fahnder ist — anders als bei der verdeckten Ermittlung — nicht nur bei bestimmten
Straftaten zuldssig, sondern hinsichtlich aller Verbrechen oder Vergehen. Bei blossen
Ubertretungen dagegen ist eine verdeckte Fahndung nicht zulissig. Dies aufgrund
der Uberlegung, dass auch die weniger einschneidende Observation (vgl. Art. 282
Abs. 1a StPO) nur bei Verbrechen oder Vergehen zulissig ist (Bericht RK NR, Bundes-
blatt 2012, S. 5598 ff.). Mit der hier verwendeten Legaldefinition kommt der verdeck-
ten Fahndung wieder diejenige Bedeutung zu, die sie vor dem Urteil des Bundes-
gerichts aus dem Jahr 2008 innehatte (vgl. Kap. 1.2). Keine verdeckte Fahndung stellt
das Verwenden von sogenannten Diebesfallen dar. Dabei werden mit prapariertem
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Geld geringfiigige Vermogensdelikte aufgeklirt. Ein Kontakt zwischen Angehorigen
der Polizei und den potenziellen Téterinnen und Téitern erfolgt nicht, wodurch das
Vorgehen keine verdeckte Fahndung darstellt und auch keine spezielle gesetzliche
Grundlage notwendig ist, sondern als normale Polizeiarbeit gilt.

Absatz 2

Eine verdeckte Fahndung im Vorfeld von Strafverfahren soll nur dann angeordnet
werden diirfen, wenn hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu Verbrechen oder
Vergehen kommen konnte. Das ist beispielsweise bei den Chatroom-Ermittlungen
der Fall, da es allgemein bekannt ist, dass Kinder- und Jugendchatrooms von Erwach-
senen mit padosexuellen Neigungen fiir illegale Tatigkeiten missbraucht werden (vgl.
Kap. 1.2). Im Ubrigen verweisen wir fiir den Begriff «hinreichende Anzeichen» auf
die Ausfiihrungen zu § 15a Absatz 2. Absatz 2b iibernimmt die Subsidiaritétsklausel
der verdeckten Ermittlung (§ 15a Abs. 2c).

Absatz 3

Die Bestimmung hélt zwei wesentliche Unterschiede zur verdeckten Ermittlung fest.
Zum einen werden verdeckte Fahnderinnen oder Fahnder nie mit einer durch Urkun-
den gesicherten Legende ausgestattet, und zum andern ist ihre wahre Identitdt nach
einem Einsatz im Verfahren offenzulegen. Beide Elemente fiithren dazu, dass die Ein-
griffsintensitédt der verdeckten Fahndung wesentlich geringer ist als jene der verdeck-
ten Ermittlung. So vermindert beispielsweise der Ausschluss der durch Urkunden
gesicherten Legendierung die Tduschungsintensitit. Eine Legendierung, die nicht
durch Urkunden gesichert wird, ist auch bei der verdeckten Fahndung moglich. Als
Beispiele konnen die Verwendung eines sogenannten Nicknames im Internet oder
einer mobilen Telefonnummer angefiihrt werden.

Absatz 4

Fiir die Anforderungen an die eingesetzten Personen gelten die Bestimmungen von
Artikel 287 StPO sinngeméss. Allerdings ist der Einsatz von Personen, die nur vor-
iibergehend fiir polizeiliche Aufgaben angestellt werden (Art. 287 Abs. 1b StPO), aus-
geschlossen. Fiir Testkdufe zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen bei der
Abgabe und dem Ausschank von alkoholischen Getrianken besteht mit § 17 Absatz 3
des Gesetzes iiber das Gastgewerbe, den Handel mit alkoholischen Getréanken und
die Fasnacht (Gastgewerbegesetz) vom 15. September 1997 (SRL Nr. 980) bereits
eine gesetzliche Grundlage. Solche Testkdufe werden mit Jugendlichen im Auftrags-
verhiltnis durchgefiihrt. Die Bestimmung im Gastgewerbegesetz geht als sogenannte
lex specialis in Bezug auf die Alkoholtestkdufe den neu geschaffenen Bestimmungen
im Gesetz iiber die Luzerner Polizei vor, womit solche Testkdufe wie bis anhin mog-
lich bleiben. Auf Bundesebene soll zudem eine gesetzliche Grundlage fiir Testkdufe in
der Alkoholgesetzgebung geschaffen werden (vgl. Botschaft des Bundesrates vom
25. Januar 2012, Bundesblatt 2012, S. 1315 ff.).

Im Ubrigen richtet sich das Verfahren sinngemiss nach den Artikeln 291-294
StPO. Die Bestimmungen betreffen folgende Punkte: Fithrungsperson, Pflichten der
eingesetzten Personen, zuldssige Einwirkung und Besonderheiten im Betdaubungsmittel-
bereich.
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Absatz 5

Fiir die Beendigung des Einsatzes sind die Bestimmungen der verdeckten Ermittlung
sinngemaéss massgebend (Art. 297 Abs. 1a und c sowie Abs. 3 StPO), wobei nicht die
Staatsanwaltschaft, sondern die Luzerner Polizei als anordnende Behorde die Ein-
sdtze gegebenenfalls zu beenden hat. Der Einsatz ist unverziiglich zu beenden, wenn
die Voraussetzungen von Absatz 2 nicht mehr erfiillt sind und wenn der verdeckte
Fahnder oder die verdeckte Fahnderin Instruktionen nicht befolgt oder in anderer Weise
Pflichten missachtet, namentlich falsche Informationen iiber den Einsatz abgibt.

Absatz 6

Falls sich im Rahmen einer verdeckten Fahndung ein konkreter Tatverdacht gegen
eine bestimmte Person ergibt, ist ein polizeiliches Ermittlungsverfahren nach Ar-
tikel 306 StPO einzuleiten. Die Bestimmung entspricht § 15a Absatz 5. Fiir die Be-
merkungen dazu verweisen wir auf die Ausfithrungen bei § 15a.

Absatz 7

Zwar sind verdeckte Fahndungen in aller Regel auf kurze Einsétze ausgerichtet. An-
gesichts der nicht allzu grossen Eingriffsintensitidt kann aber von der Festlegung einer
festen zeitlichen Limite abgesehen werden. Um trotzdem eine gewisse Kontrolle vor-
zusehen, wird die Polizei verpflichtet, verdeckte Fahndungen einen Monat nach ihrer
Anordnung durch einen Polizeioffizier genehmigen zu lassen. Die Genehmigung
kann fiir hochstens einen Monat erteilt werden und einmal oder mehrmals um jeweils
einen Monat verldngert werden. Dies entspricht dem Vorschlag der KKJPD, jedoch
ergidnzt um eine Regelung iiber die Geltungsdauer der Genehmigung. In der Umset-
zung der parlamentarischen Initiative Jositsch ist in Artikel 298b StPO fiir langer als
einen Monat dauernde verdeckte Fahndungen innerhalb eines Strafverfahrens eine
Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft vorgesehen.

Absatz 8

Aus Artikel 298 Absitze 1 und 3 StPO ergibt sich, dass der betroffenen Person spétes-
tens nach Abschluss des Verfahrens mitzuteilen ist, dass gegen sie verdeckt gefahndet
wurde. Die Mitteilung hat im Gegensatz zur verdeckten Ermittlung innerhalb eines
Strafverfahrens nicht durch die Staatsanwaltschaft, sondern durch die Polizei zu erfol-
gen. Die betroffene Person kann gegen die Massnahme nach den Artikeln 393-397
StPO Beschwerde beim Obergericht erheben.
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5 Antrag

Sehr geehrte Frau Prisidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Thnen,
dem Entwurf einer Anderung des Gesetzes iiber die Luzerner Polizei zuzustimmen.

Luzern, 27. November 2012

Im Namen des Regierungsrates
Die Prisidentin: Yvonne Schirli-Gerig
Der Staatsschreiber: Lukas Gresch-Brunner



Entwurf

Nr. 350

Gesetz
uber die Luzerner Polizei

Anderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 27. November 2012,

beschliesst:

Das Gesetz iiber die Luzerner Polizei vom 27. Januar 1998 wird wie folgt gedndert:

§15a (neu)
Verdeckte Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren

I'Verdeckte Ermittlung liegt vor, wenn Angehorige der Polizei oder Personen, die
voriibergehend fiir polizeiliche Aufgaben angestellt sind, unter Verwendung einer
durch Urkunden abgesicherten falschen Identitit (Legende) durch tduschendes
Verhalten zu Personen Kontakte kniipfen mit dem Ziel, ein Vertrauensverhiltnis
aufzubauen und in ein kriminelles Umfeld einzudringen, um die Vorbereitung von
besonders schweren Straftaten zu erkennen oder besonders schwere Straftaten zu
verhindern.

2 Die Kommandantin oder der Kommandant der Luzerner Polizei kann im Vorfeld

von Strafverfahren eine verdeckte Ermittlung anordnen, wenn

a. hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu einer in Artikel 286 Absatz 2 der
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) genannten Straftat kommen konnte,
die Schwere der Straftat die verdeckte Ermittlung rechtfertigt und

c. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst
aussichtslos wéren oder unverhéltnisméssig erschwert wiirden.

3 Der Einsatz einer verdeckten Ermittlerin oder eines verdeckten Ermittlers bedarf
der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht. Die Luzerner Polizei stellt
den Antrag innert 24 Stunden seit der Anordnung der verdeckten Ermittlung.
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4 Die Artikel 151 und 286-298 StPO gelten sinngemss.

5 Sobald sich im Rahmen einer verdeckten Ermittlung ein konkreter Tatverdacht
gegen eine bestimmte Person ergibt, ist ein polizeiliches Ermittlungsverfahren nach
Atrtikel 306 StPO einzuleiten und, falls die Voraussetzungen nach Artikel 307
Absatz 1 StPO erfiillt sind, die Staatsanwaltschaft zu informieren.

§15b  (neu)
Verdeckte Fahndung im Vorfeld von Strafverfahren

I'Verdeckte Fahndung liegt vor, wenn Angehorige der Polizei im Rahmen kurzer
Einsitze in einer Art und Weise, dass ihre wahre Identitdt und Funktion nicht
erkennbar ist, die Vorbereitung von Verbrechen oder Vergehen zu erkennen oder
solche Straftaten zu verhindern versuchen und dabei insbesondere Scheingeschéfte
abschliessen oder den Willen zum Abschluss vortduschen.

2 Die Luzerner Polizei kann im Vorfeld von Strafverfahren eine verdeckte Fahndung

anordnen, wenn

a. hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu Verbrechen oder Vergehen kommen
konnte, und

b. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst
aussichtslos wéaren oder unverhéltnisméssig erschwert wiirden.

3 Verdeckte Fahnderinnen und Fahnder werden nicht mit einer Legende im Sinn von
§ 15a Absatz 1 ausgestattet. [hre wahre Identitdt und Funktion wird in den Verfahrens-
akten und bei Einvernahmen offengelegt.

4 Fir die Anforderungen an die eingesetzten Personen gilt Artikel 287 StPO sinn-
gemiss. Der Einsatz von Personen nach Artikel 287 Absatz 1b StPO ist ausgeschlossen.
Fiir Stellung, Aufgaben und Pflichten der verdeckten Fahnderinnen und Fahnder
sowie der Fithrungspersonen gelten die Artikel 291-294 StPO sinngemass.

5 Die Beendigung des Einsatzes erfolgt nach den Bestimmungen von Artikel 297
Absitze 1a und c sowie 3 StPO.

¢ Sobald sich im Rahmen einer verdeckten Fahndung ein konkreter Tatverdacht
gegen eine bestimmte Person ergibt, ist ein polizeiliches Ermittlungsverfahren nach
Artikel 306 StPO einzuleiten und, falls die Voraussetzungen nach Artikel 307
Absatz 1 StPO erfiillt sind, die Staatsanwaltschaft zu informieren.

7 Hat eine verdeckte Fahndung einen Monat gedauert, so bedarf ihre Fortsetzung
der Genehmigung durch einen Polizeioffizier. Die Genehmigung wird fiir hochstens
einen Monat erteilt. Sie kann einmal oder mehrmals um jeweils einen Monat ver-
langert werden.

8 Fiir die Mitteilung der verdeckten Fahndung gilt Artikel 298 Absétze 1 und 3 StPO
sinngemass.
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Die Anderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Die Prisidentin:
Der Staatsschreiber:



	1 Ausgangslage
	1.1 Parlamentarische Vorstösse
	1.2 Verdeckte Ermittlung und andere verdecktepolizeiliche Operationen
	1.3 Die neue Situation nach Inkrafttreten der StPO
	1.4 Lösungsansätze auf Bundesebeneund in anderen Kantonen

	2 Gesetzgebungsarbeiten im Kanton Luzern
	2.1 Vorgehen
	2.2 Vernehmlassungsverfahren
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